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§ 1 Einführung

A. Einleitung in die Thematik

Nimmt eine Kapitalgesellschaft ein (ehemaliges) Organmitglied im Wege der 
Organhaftung persönlich in Anspruch, so geht es dabei – insbesondere bei Inan-
spruchnahme von Geschäftsleitungsorganen  – nicht selten um hohe Schadens-
summen. Ausgeschiedene Organmitglieder trifft das angesichts der gesetzlichen 
Ausgestaltung der Organhaftung besonders hart. Gemäß § 93 Abs. 2 S. 6 AktG 
(analog) beträgt die Verjährungsfrist des Organhaftungsanspruchs im äußersten 
Fall zehn Jahre.1 Dabei trägt das Organmitglied gemäß § 93 Abs. 2 S. 2 die Darle-
gungs- und Beweislast dafür, dass sein Verhalten weder pflichtwidrig noch schuld-
haft war. Das Organmitglied muss beim Ausscheiden aus der Gesellschaft jedoch 
alle während der Tätigkeit erlangten Unterlagen zurück an die Gesellschaft geben. 
Das ausgeschiedene Organmitglied befindet sich damit aufgrund einer „Diskre-
panz zwischen abstrakter Beweislastregelung und konkretem Behauptungs- und 
Beweisführungsvermögen“2 bei der Verteidigung gegen die Organhaftung in einer 
ausgeprägten Darlegungs- und Beweisnot.3 43 % der Geschäftsleiter fürchten allein 
deshalb verurteilt zu werden, weil sie in eine entsprechende Darlegungs- und Be-
weisnot geraten.4 Laut Statistik des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) zur 
D&O-Versicherung5 erweisen sich ein Großteil der Forderungen aus Organhaf-
tung tatsächlich als unbegründet. Noch seltener muss im Ergebnis in voller Höhe 
geleistet werden.6 Um ihre Erinnerungen wieder aufzufrischen und entlastende 
Beweise zu erlangen, werden sich die Organmitglieder bei ihren Rechtsberatern 
erkundigen, auf welchem Wege sie an relevante Unterlagen wie interne Memo-
randen, Vertragsunterlagen oder Protokolle von Gremiensitzungen gelangen kön-
nen.7 Der Informationsanspruch aus § 810 BGB, unter Umständen ergänzt durch 
§ 242 BGB, genügt dabei wegen seiner restriktiven Handhabung nicht, um dieser 

	 1	Zu einer möglichen Verschärfung durch Verjährungsverzichtsvereinbarungen, Wilsing, in: 
FS M. Henssler 2023, S. 1333 (1333 f.).
	 2	Lüderitz, Recht und Staat in Geschichte und Gegenwart, Heft 319/320, S. 5 (26) in abwei-
chendem Kontext.
	 3	Exemplarisch Bachmann, Gutachten E zum 70.  Deutschen Juristentag, 2014, E  32 ff.; 
Scholz, ZZP 2020, 491 (520): „Dilemma“.
	 4	Bachmann, Gutachten E zum 70. Deutschen Juristentag, 2014, E 18, 33.
	 5	Siehe zu diesem Begriff unten § 2 E.
	 6	GDV, 2022, https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/gdv-korrigiert-d-o-
statistik-schadenquote-sinkt-2021-deutlich--105184 (zuletzt abgerufen am 24. 11. 2024): Im 
Durchschnitt mussten die Forderungen lediglich zu 2 % beglichen werden.
	 7	Vgl. Hirschfeld / Gerhold, ZIP 2021, 394 (394).

https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/gdv-korrigiert-d-o-statistik-schadenquote-sinkt-2021-deutlich--105184
https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/gdv-korrigiert-d-o-statistik-schadenquote-sinkt-2021-deutlich--105184
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Not entgegenzuwirken.8 Angesichts dessen besteht aus der Perspektive der Organ-
mitglieder ein praktisches Bedürfnis an der Ausweitung der Informationsrechte.9 
Wegen der persönlichen Haftung und der hohen Schadenssummen können Organ-
haftungsprozesse schnell ein existenzbedrohendes Ausmaß annehmen.10 Dieses 
Risiko besteht trotz weitverbreiteter D&O-Versicherungen.11

In der Literatur wird vereinzelt angeregt, als Organmitglied auf den datenschutz-
rechtlichen Informationsanspruch aus Art. 15 DS-GVO zurückzugreifen, wodurch 
sich die Situation im Organhaftungsprozess maßgeblich verändere.12 Von einem 
„DS-GVO-Joker“13 im Organhaftungsprozess ist die Rede. Andere in der Lite-
ratur verneinen eine entscheidende Einflussnahme des Art. 15 DS-GVO auf den 
Organhaftungsprozess.14 Das LAG Baden-Württemberg beobachtet eine gewisse 
Regelmäßigkeit der Geltendmachung des datenschutzrechtlichen Informations-
anspruchs ergänzend zu anderen Streitgegenständen.15 In Kündigungsschutzpro-
zessen wird seine Geltendmachung als „Modeerscheinung“16 und „Albtraum für 
Arbeitgeber“17 bezeichnet.

	 8	Siehe dazu § 3.
	 9	Bachmann, Gutachten E zum 70. Deutschen Juristentag, 2014, E 37; Hopt, ZIP 2013, 1793 
(1803); Jena, Die Business Judgment Rule im Prozess, S. 340.
	 10	Scholz, Die existenzvernichtende Haftung von Vorstandsmitgliedern in der Aktiengesell-
schaft, passim.; Fischer, Die existenzvernichtende Vorstandshaftung und ihre Begrenzung 
durch Satzungsbestimmung (de lege lata), S. 28 ff., 107 zu rechtsformtypisch hohen Schäden 
in der Aktiengesellschaft; Koch, AG 2012, 429 (429 f.); Fleischer, in: BeckOGK AktG, Stand: 
01. 02. 2024, § 93 Rn. 12; Gaul, AG 2015, 109 (109 f.) der von einem exorbitantem Umfang der 
Forderungen spricht; Ihlas, in: D&O, S. 621 demzufolge es häufig den Ruin bedeute; Löbbe, in: 
FS Marsch-Barner 2018, S. 317 (320); Freund, GmbHR 2013, 785 (785): „schwindelerregende 
Haftungssummen“; Guntermann / Noack, in: FS Grunewald 2021, S. 253 (253); vgl. Wagner, 
ZHR 2014, 227 (247 ff.); zu steigenden Summen des einzelnen Haftungsfalles GDV, https:// 
www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/gdv-korrigiert-d-o-statistik-schadenquote-sinkt- 
2021-deutlich--105184 (zuletzt abgerufen am 24. 11. 2024).
	 11	Dazu siehe ausführlich unten § 2 E.
	 12	Korch / Chatard, NZG  2020, 893 (893 ff.); Ruckteschler / Wendelstein, FAZ online vom 
25. 06. 2019, https://www.faz.net/-gqe-9odl4 (zuletzt abgerufen am 24. 11. 2024): „Die DS-
GVO wird die Spielregeln in Geschäftsführerhaftungsfällen somit deutlich verändern.“; den 
Einsatz des Datenschutzes thematisierend, aber ohne abschließende Beurteilung Koch, AktG, 
§ 93 Rn. 115; einen Einfluss andeutend Winnenburg, Anm. zu EuGH, Urt. v. 26. Oktober 2023 – 
C 307/22, ZD 2024, 22 (28).
	 13	Korch / Chatard, NZG 2020, 893 (894).
	 14	Reichert / Groh, NZG 2021, 1381 (1381 ff.); Hirschfeld / Gerhold, ZIP 2021, 394 (394 ff.); 
Seyfarth, Vorstandsrecht, § 23 Rn. 53; Spindler, in: MüKo AktG, § 93 Rn. 236; Cahn, in: Kölner
Komm AktG, § 93 Rn. 165.
	 15	LAG Baden-Württemberg, Beschl. v. 11. Juli 2022, 1 Sa 39/21, ZD 2023, 112–114, Rn. 14; 
ebenso Werry, FAZ vom 28. Juli 2021, Nr. 172 S. 20.
	 16	LAG Baden-Württemberg, Beschl. v. 11. Juli 2022, 1 Sa 39/21, ZD 2023, 112–114, Rn. 14; 
Lembke / Fischels, NZA 2022, 513 (514); Klachin, ZD 2021, 663 (663).
	 17	Schulte / Welge, NZA 2019, 1110 (1110).
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https://www.gdv.de/gdv/medien/medieninformationen/gdv-korrigiert-d-o-statistik-schadenquote-sinkt-2021-deutlich--105184
https://www.faz.net/-gqe-9odl4


B. Gang der Untersuchung ﻿ 25

Das Zusammenspiel aus dem gleichermaßen praktisch bedeutsamen Organhaf-
tungsprozess18 und dem Anspruch des Art. 15 DS-GVO bedarf einer detaillierten 
Analyse. Art. 15 DS-GVO ist ein zentrales Recht der DS-GVO und ermöglicht dem 
von einer Datenverarbeitung Betroffenen einen umfassenden und grundsätzlich 
vollständigen Einblick in die über ihn verarbeiteten Daten. Die DS-GVO erlangt 
nicht zuletzt durch ein doppeltes Enforcement der Betroffenenrechte erhebliche 
Bedeutung: Art. 83 Abs. 5 lit. b DS-GVO sieht ein hohes Bußgeld vor, das bis zu 
EUR 20 Mio. oder 4 % des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes des vor-
herigen Geschäftsjahres des Verarbeitenden erreichen kann. Zudem kann der Be-
troffene „[…] wegen eines Verstoßes gegen die Verordnung […]“ Schadensersatz 
nach Art. 82 Abs. 1 DS-GVO fordern.

Die Diskussion um den Einfluss des Datenschutzrechts auf den Organhaftungs-
prozess und im Allgemeinen auf andere Streitgegenstände befindet sich noch in 
einem jungen Stadium. Ziel dieser Arbeit ist es, die Einflussnahme des Informa-
tionsanspruchs aus Art. 15 DS-GVO auf den Organhaftungsprozess zu analysie-
ren. Ist dieser Anspruch tatsächlich geeignet, den Organhaftungsprozess „auf den 
Kopf zu stellen“ oder entpuppt sich der prima facie starke Anspruch in diesem ge-
sellschaftsrechtlichen Kontext vielmehr als „Scheinriese“? Im Rahmen der Unter-
suchung ergeben sich nicht zuletzt auch wegen der unionsrechtlichen Natur des 
Anspruchs verschiedenste Fragen sowohl im materiellen Recht als auch im Pro-
zessrecht. Um eine fundierte Bewertung der übergeordneten Frage des Einflusses 
von Art. 15 DS-GVO auf die Organhaftung vornehmen zu können, ist die Beant-
wortung dieser einzelnen Fragen von essenzieller Bedeutung.

B. Gang der Untersuchung

Zum Zwecke der Untersuchung der Frage, ob Art. 15 DS-GVO geeignet ist, den 
Organhaftungsprozess zu revolutionieren, gilt es zunächst ein Bild der Organ-
haftung zu gewinnen. Zunächst wird dazu die Organhaftung de lege lata unter 
Ausklammerung der DS-GVO dargelegt (siehe unten § 2). Im Rahmen dieser Aus-
führungen werden Gesellschaftsformen sowie Organe herausgearbeitet, für die 
die in dieser Arbeit behandelte Frage relevant ist oder relevant werden kann. Im 
Anschluss sollen verschiedene Faktoren wie die sekundäre Darlegungslast oder 

	 18	Seit der aufsehenerregenden ARAG / Garmenbeck Entscheidung und der damit einherge-
henden Regelverfolgungspflicht des Aufsichtsrats, BGH, Urt. v. 21. April 1997 – II ZR 175/95, 
BGHZ 135, 244–257, juris Rn. 20, haben alle Fragen rund um die Organhaftung an praktischer 
Bedeutung gewonnen; Bachmann, Gutachten E zum 70. DJT, S. E12 ff. zum großen Dunkelfeld 
der Organhaftungsfälle; Hopt, ZIP 2013, 1793 (1794): „Anhaltende Klagewelle“; Löbbe, in: FS 
Marsch-Barner 2018, S. 317 (317); Freund, NZG 2015, 1419 (1419): „Die Organhaftung hält 
das Gesellschaftsrecht in Atem“; vgl. Goette, in: FS M. Henssler 2023, S. 869 (869); Jena, Die 
Business Judgment Rule im Prozess, S. 35 m. w. N.; Reichert, in: FS Hommelhoff 2012, S. 907 
(910); Olbrich, Die D&O-Versicherung, S. 10 ff. zur steigenden Anzahl von Inanspruchnahmen.




